
Vereinbarung gemäß § 132e SGB V über die Durchführung von Schutzimpfungen gegen übertragbare Krankheiten 
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung auf der Grundlage des § 20i Abs. 2 SGB V (´Impfvereinbarung Sachsen-Satzungsleistungen`) 
zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen im Freistaat Sachsen, dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen sowie dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI), 
Dresden, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 
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Anlage A5 – Satzungsleistungen der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Chemnitz 
 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2025: 
 

Schutzimpfung Abrechnungsbestimmung(en) Abr.-Nr. Vergütung 
(Pauschale 

pro 
Impfung) 

Influenza 

Standardimpfung für Kinder ab dem 
vollendeten 6. Lebensmonat, 
Jugendliche und Erwachsene bis 
zum vollendeten 60. Lebensjahr 

89111S 10,79 EUR 

Influenza nasal Impfung für Kinder im Alter von 2 
bis einschließlich 6 Jahren 

89112S 10,79 EUR 

Meningokokken 1) 
für Säuglinge ab dem 3. 
Lebensmonat, Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr 

89114S 7,59 EUR 

Diphtherie, Tetanus, 
Poliomyelitis (TdIPV) 

Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre 
für alle Personen 

89302S 12,65 EUR 

Diphtherie, Pertussis, 
Tetanus, 
Poliomyelitis (TdapIPV) 

Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre 
für alle Personen 

89400S 13,92 EUR 

 
1) Eine Erstattung von Impfstoffen, die die Serogruppe B beinhalten, ist ausgeschlossen. 


